
Vorstand und Aufsichtsrat der AIXTRON AG erklären gemäß § 161 AktG:

Den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundes­

anzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission „Deutscher 

Corporate Governance Kodex“ in der jeweils geltenden Fassung wurde seit der letzten 

Entsprechenserklärung vom März 2008 vollständig entsprochen.

Auch künftig soll den Empfehlungen vollständig entsprochen werden.

Aachen, im März 2009

AIXTRON AG

		  Für den Vorstand der AIXTRON AG	 Für den Aufsichtsrat der AIXTRON AG

		  Paul Hyland	 Kim Schindelhauer

		  Vorsitzender des Vorstands	 Vorsitzender des Aufsichtsrats

Entsprechenserklärung


